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Betreff: Stabilitätsgesetz 2012 – Begutachtungsverfahren; 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Publizistikförderungsgesetz

1984 und das Stellenbesetzungsgesetz geändert werden; 

Stellungnahme des BMF 

 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, zu dem mit Schreiben vom 17. Februar 

2012 unter der Geschäftszahl BKA-602.659/0001-V/2/2012 übermittelten Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Publizistikförderungsgesetz 1984 und das 

Stellenbesetzungsgesetz geändert werden, aus Sicht der vom Bundesministerium für 

Finanzen wahrzunehmenden Zuständigkeiten folgende Stellungnahme abzugeben: 

 

Hinsichtlich der mit Artikel X 2 vorgesehenen Fassung eines § 7 Abs. 1 Z 2 des 

Stellenbesetzungsgesetzes wird angemerkt, dass, abgesehen von der legistisch unsauberen 

Wortwahl „und/oder“, damit dem in Diskussion stehenden Public Corporate Governance 

Kodex vorgegriffen würde. Nicht berücksichtigt ist so beispielsweise in der vorliegenden 

Fassung, dass die Limitierung von Leitungsorganen von nicht in Konkurrenz stehenden 

Unternehmen mit Bezügen der Dienstklasse IX im Hinblick darauf, dass diese Leitungsorgane 

ein hohes unternehmerisches Risiko tragen (z.B. Geschäftsführung ÖBFA), keinesfalls 

gerechtfertigt erscheint. Hinzu kommt, dass diese Regelung definitionsgemäß  auch für 

Leitungsorgane von Holdinggesellschaften (z.B. ÖIAG, ÖBB-Holding) zum Tragen käme. Zu 

befürchten wäre somit, dass die angedachte Regelung in der Folge zu einer negativen 

Personalauslese bei zahlreichen betroffenen Gesellschaften im Bundesbereich führen würde. 
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Es wird daher seitens des Bundesministeriums für Finanzen dringend angeregt, den 

gesamten Komplex der Änderung des Stellenbesetzungsgesetzes erst zu einem Zeitpunkt zu 

novellieren, wenn Einigkeit über den Inhalt des Public Corporate Governance Kodex besteht. 

 

Die gegenständliche Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen wurde auch dem 

Präsidium des Nationalrates in elektronischer Form zugeleitet. 
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